
297Ivo Zeiger Nulla 11 lege

fürchtiger un! jubelnder ank für das geheimnisvolle, gottgeschaffene
en und für die gnadenvolle Wiederbelebung der eele Wohl fıel ein

dunkler Vorhang zwıschen uns un dem Beschwingten, der uns ein Jen-
wurde och hoheitsvoller zeichnen sıch chwıingen

ab als TO Botschafit VO  } der onne

Il S1Nl1e lege
Von I1vo Zeiger S, 4

polıtische Umwälzung unsSsSeres es Tiefsten der Aus-
TUC großen mdenkens, mußte auch die Gesetzgebung

e1 ihre and sıchgreifen, wenn S1e sıch durchsetzen wollte
sehr bald aut das trairecht egte, rklärt sıch aus dessen beson-
derem harakter Das Strafrecht 1StTt heute Bestandte1 des 18} 1 e  C Il

Rechts un! er mehr als anderes bestimmten Staatsauffassung
verbunden Im Strairecht wıird sıch das 1ld wıderspiegeln, das sıch die
Staatsgewalt ber iıhr EISENCS W esen un ıhre iNNere Ta macht raf-
recht 1St weiterhin chutzwall für olk und Volksgemeinschait;
Anlage Widerstandskraft un:! Ausdehnung werden siıch wesentlıch be-
messen ach dem neuerweckten Kampfeswillen des Staate OrSanı-
Sierten Volkes Strafrecht 1St ndlıch der großen S -

werke sittlicher Ordnung und Sauberkeit All diese Zielsetzungen
ordern CiNe feste, Grundlage, ach der das rai-
rechtssystem siıch einheıtlıch ausrichtet

So WwIrd e verstan!:!  1C ein Staat, der dıe Wel  schauung des
Liberalismus ablehnt uch das bısherige Strairecht verwerten MUuU. weıl
Uun!: SOWEeIILtTt e1in echtes ind der lıberalen Rechtsphilosophie 1st Daß aber

Strafgesetzbuc den Liberalısmus WITr  1C ZU V ater hatte, wırd
dl  } Grundsätze ersichtlich, dıie die tragenden rundpieiler
des bısherigen Strafrechtssystems nannte, dem atz 99  u S1Ne6

lege  L
inngehalt des Satzes

ach dem Grundsatz S111C lege dart der Strafirichter eine

S C  e 1Ur dann verhängen, W ein Straf C  S C  \ dıe unter age
gestellte Handlung als Straftat bezeichnet und MI1tT Straie b e-
TO Die staatlıche Straigewalt rklärt also, nıcht jede i1ßtat
einzuschreıiten, sondern NnUur bestimmten, VO  $ vornhereın gesetzlich fest-
gelegten Fällen S16 trifft eine Auslese, einNne er  9 grobe cheidung
VO sıttliıchem und rechtlıchem Bereich

TEeE1LLNC ist diese Irennung nıcht erSsSt das rgebnis des Grundsatzes
S1INeE lege, sondern VOT ihm da und wird auch unabhängig

VO iıhm andern Strafrechtssystemen festgehalten. Die staatliche Ge-
walt kann Sar nıcht alle Tatbestände, die sıttlıch verwerilich sind, mıit
außern Strafimi1  ein verfolgen. So Sind iıhr zunächst einmal alle bloß innern

orgänge des Seelenlebens unzugänglich Wr —z ‚„de NO  — iudicat Pract-
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tor‘.  ( ber auch unter den äußern Werken IMNU. s1e eine Auslese trefleh‚ die
sıch A2US dem Aufgabenbereich des modernen Staates erg1bt. In der Familie
erfaßt allerdings das Strafrecht des Vaters die gesamte siıttlıche Haltung
der Familienglieder, weil die Familie in erster Linie nıcht NUur Rechts-,
sondern Erziehungsgemeinschaft ist Dementsprechend zeıgen auch die
Strafrechtssysteme urtümlicher Kulturen, die wesentliıch eine Aus-
weitung des Familienrechts auf roßfamilie, ıppe un! tamm darstellen,
och die lebensvolle Einheit VO ecC Sittliıchkeit und elıgıon, die dem
Stammeshaup das ecCc verleiht, strafen un sühnen lassen, was
als Un-Ta 1n der 1ppe ewer wird. Hier betrachtet 1A4l das mensch-
1C Richterschwert och als Vollzieher der obersten Strafgerechtigkeit
Gottes, die grundsätzlich keine 'T’at ungesühnt läßt, ‚nullum crımen Sıne
poena‘‘.

Dagegen hat fortschreitende Rechtsentwicklung iın geführt, ZW1-
schen Rechtspflege un Sittlichkeitspflege, zwischen ittliıch böser Tat
un rechtserheblicher Straftat unterscheiden. Da mögen sich annn
manchmal Folgerungen ergeben, die der Juristisch nıcht geschulte Mann
au dem olk nicht leicht versteht. Auft diesem Gebiet lassen siıch eben
Abgrenzungen mıiıt mathematischer Sicherheit nıcht vollziehen. Derartige
sogenannte „Willkürlichkeiten“ finden sıch uch 1in den besten Straf-
zen. So werden Z 1m Deutschen Strafgesetzbuch 8 175 manche
Tatbestände nıcht erfaßt, obwohl S1e miıindestens ebenso abstoßend sind
WIe die mıit Strafe edrohten och zahlen diese Willkürergebnisse och
nıcht den typıschen Auswirkungen des Satzes „Nulla sine lege  “

1elmenr spricht sıch die grundlegende Bedeutung des „Nulla
Sine lege‘“ 1n einem dreifachen Verbot AQaus: ÖO Fr  — SS C-
stimmte trafandrohungen, rückwirkende Strafgesetze
und dıe nwendung der Rechtsanalogie.

Im Interesse möglıchst großer Rechtssicherheit soll der Gesetzgeber
eın klar umschriebenes Strafgesetz chaffen Wenn vielleicht
uch 1mM Gesetz die Strafzumessung eine geWwlsse Dehnbarkeit bewahrt,

muüssen doch die Strafart und das möglıche Ausmaß festgelegt se1in;
VOTLT em ber soll der Straftatbestan unzweideutig umschrieben werden.
Sogenannte ausfüllungsbedürftige Formulierungen werden nicht geduldet.
Der Strafrichter muß wIıssen, wWwWas un wı1e bestraten hat
Seiner persönlichen Entscheidung mag eın gew1sser Bereich VO  } Freiheit
zugestanden werden bei der Urteilsfindung un Abgrenzung des rat-
ausmaßes:;: 1n em übrigen ber 1st streng e das Gesetz gebunden,
wird c wıe die Polemik siıch auszudrücken pflegte, „seiner königlichen
Richterhohei entkleidet un!: ZUu bloßen Subsumptionsmaschine ent-

würdigt‘‘.
Wenn schon aus dieser Forderung das Bestreben eutlıc. wird, den

Gesetzgeber selbst gegenüber dem ntertan möglichst festzulegen, So
och mehr dem Verbot rückwiırkender Strafgesetze. Taten,
die begangen wurden einer Zeıt, da ein entsprechendes Gesetz S1e nıcht
mit Strafe edrohte, mussen  . straflos bleiben, wenn S1e auch ın sich och
SO verwerilich, unter Umständen och gefährlich für das Gemeinwohl
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sind, Ja selbst WEn eın inzwischen erlassenes Gesetz ZUTr eit der Anklage
oder Aburteilung S1e Strafe verbietet. Hıer ieg eine sehr edeu-
tungsvolle Vermengung VO Verbot der andlung un Strafandrohung
Es ist eine selbstverständliche Forderung der Gerechtigkeit, 1Ur das
straifen, Was 1mM Augenblick der Tatbegehung irgendwie verboten WAäar,. Sonst
würde Ja das Grundelement jeder strafwürdiıgen andlung ehlen, die
Auflehnung das Gesetz, die chul ber wWwe INa  - grundsätzlich
auch dann VO einer Strafe absieht, bloß we:iıl die andlung, auch vorher
schon verboten, nıcht mi1it Strafe bedroht WAäTr, ist das eine typische
Auswirkung des „Nulla Sine lege  . Hier War ber auch die Grund-
auffassung siıchtbar, die den atz beherrscht der "Läter soll VOT der "Tat

wissen und berechnen können, welchen eiahren siıch ZT. Es
ommt Sar nıcht sehr darauft ob eine sittlıch inwandtireie Stel-
lung gegenüber dem Gesetz einnimmt; könnte uch emmungslos und
kalt, wı1ıe eın rechnender Kaufmann, das Für un ider, Vorteıil un! Ge-
fahr einer andlungsweise abwägen und wählen; das Strairechtssystem
würde ıhm €e1 nıcht in den Weg n.

Dieser Eindruck verstärkt sich och infolge des Verbotes der Q  >  »} en  e S -

analogiıie. So wıe der Gesetzgeber eın klar umschriebenes Straigesetz
schaffen hat, ist der Strafrichter ın seinem Urteil einz1g den

Wortlaut dieses Gesetzes gebunden. Kr darf NUur annn aut Strafife erkennen,
wenn der eklagte "Tatbestand mit dem 1m Gesetz beschriebenen Tatbild
übereinstimmt; muß freisprechen, das T atbild nıcht verwirklicht
wurde, selbst wWen: die andlung siıch sachlich doch mit der gesetzlich
bedrohten Tat deckt, Ja S1e vielleicht Schwere och überschreitet. In
olchen Fällen dart der Richter, trotzdem strafen können, nıcht
auf ähnliche, analoge Gesetze zurückgreifen. Da Z NnUu  e ber keinem Ge-
Setzgeber un!: keinem Gesetzeskommentar jJe gelingen wird, die unen  1C
vielen Möglichkeiten des Lebens restlos mi1it Worten ZUu erfassen, mußte
dieses Verbot der Gesetzesanalogie gerade dem gerissensten Verbrecher
die größten 1enste eisten. Er konnte 11U)  e VOT der 'Tat alle Einzelheiten
überlegen und jenen Weg wählen, der ıh das Strafgesetz herumführt;

konnte sich Ö winden un wenden, bis den aschen des Rechtes
entschlüpfte. So wird z. B ach 259 des Deutschen StGB der ehler
strafbar wIı1e der Stehler Wer also wissentlich VO  3 einem 1eb etwa eine
gestohlene Summe Kleingeldes ZU ufbewahrung un! Verheimlichung
annımmt, wird als ehler bestraft. Wenn dagegen das Kleingeld ZUr

leichteren Aufbewahrung zuerst in eine Banknote umwechseln 1äßt, 1St
‚„die bewahrte. C nıcht mehr unmittelbar Urc eine strafbare Hand-
lung (Diebstahl) erworben‘“‘, un geht er straiireiı aus, obwohl
SaC  1C nıcht weniger eın ehler iSst. Darum hat Man, vielleicht nıcht
ganz mıiıt Unrecht, den atz 995  ulla sine lege‘“ die agna
libertatis den Preibrief tur den Verbrecher, genannt, und sollte doch

umgekehrt eın FPreiheitsbrie: für alle sozlialen, ein Schutzbrietf
alle unsozlialen Elemente Sse1in. Die Verteijdiger des Satzes machen aller-
ings dagegen geltend, daß derartige doch immer Ausnahmen blei-
ben werden, ın keinem Strairechtssystem Danz vermeiden sınd, un
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“  300  41v'o zeige£ S. ]  da4.ßy die Rechtssicherheit ein viel zu hdhés Gut darstellt, urn solche kleinen  Unzuträglichkeiten nicht in Kauf nehmen zu können. Immerhin wird man  zugeben müssen, daß in einem auf dem Satz „Nulla poena sine lege‘ auf-  bauenden Strafrechtssystem die dynamischen Werte des Rechtsempfindens  zurücktreten müssen vor der statischen Starrheit des positiven Gesetzes,  der erzieherische Dienst, den der Staat an der Bildung des sittlichen  Volksbewußtseins zu leisten hat, vor einer fast blinden Verehrung der  individuellen Freiheit. So stellt lsich ungezwungen die Frage nach der  IL. Hefkunft des Satzes.  Vor allem darf man sich aus der lateinischen Fassung nicht dazu ver-  leiten lassen, seinen Ursprung im römischen Recht zu suchen. Auch die  Vermutung, daß er zum ersten Mal im mittelalterlichen England, in der  Magna Charta libertatum ausgesprochen sei, konnte vor der geschicht-  lichen Forschung nicht standhalten. Er gehört überhaupt nicht zum Ge-  dankengut alter Rechtsordnungen, weder der römischen noch der ger-  manischen. Denn all diesen ist noch die lebendige Einheit von Rechts-  pflege des Staates und sittlichem Empfinden des Staatsvolkes eigen. Erst  einer Zeit, die philosophisch die Loslösung des Rechts von seinen Moral-  grundlagen vollzog und sich damit ebenso vom katholischen Denken wie  von den völkischen Kraftquellen entfernte, blieb die Schaffung des Satzes  „Nulla poena sine lege‘“ vorbehalten. Er ist jungen Datums, ein Kind der  Aufklärung, die im 18. Jahrhundert von Frankreich aus das Geistes-  leben des neuen Europa eroberte und bestimmte und auch in Deutsch-  land nur allzu begierig aufgenommen wurde, am meisten von jenen, die  auf Grund ihrer betonten nationalen Haltung am entschiedensten diesen  Fremdling hätten ablehnen müssen.  Die Aufklärungsphilosophie verfolgte ein doppeltes Ziel: niederzureißen  und aufzubauen. Niederreißen wollte sie die gesamte alte Lebensordnung,  soweit sie dem gebundenen Mittelalter angehörte: Zünfte, ständische Ver-  fassung, Feudalismus, Dogmengebundenheit und Kirche; niederreißen  wollte sie auch alle Rechtsauffassungen und Staatseinrichtungen des fürst-  lichen Absolutismus, der gegen Ende des 1ı8. Jahrhunderts sich immer  rücksichtsloser, unerträglicher, volksfremder gebärdete. Dafür gedachte  man eine neue Menschheit aufzubauen, über der die Sterne Freiheit,  Gleichheit, Brüderlichkeit leuchten sollten. Man suchte nach der Würde  und Unabhängigkeit des Einzelmenschen. Aller naturgegebenen Bindung  und Einordnung entkleidet, steht das Individuum in souveräner Erhaben-  heit — eine kühne Abstraktion! — der Gesellschaft, dem Staat, dem  Sittengesetz gegenüber. Daß jeder Mensch nach unausweichlichem Natur-  gesetz ganz in eine gottgegebene Gemeinschaft eingebaut ist, in seine  Familie und sein Volk, daß er schon in seinem Wesen die sittliche Hin-  ordnung und Bindung an Umwelt, Moral und Religion trägt, diese wahr-  haft großartige und einzigartige Lebensschau des germanisch-christlichen  Mittelalters mußte nun weichen vor einer öden, blutleeren Abstraktion,  nach der das Individuum vor aller Gemeinschaft, das Eigenrecht vor allemdaß die Rechtssicherheit ein jel Hohes Gut rstellt, solche kleinen
Unzuträglichkeiten nıicht 1n aut nehmen können. iImmerhin wird INan

zugeben mussen, in einem auf dem atz „Nulla poena Sine leg  .6 aut-
bauenden Strairechtssystem die ynamıschen Werte des Rechtsempfindens
zurüucktreten mussen VOT der statischen Starrheit des posıtiven Gesetzes,
der erzieherische Dienst, den der Staat der Bildung des sittlıchen
Volksbewußtseins eisten hat, VOT einer tast blınden Verehrung der
indivıduellen Freıiheit. So stellt sich ungCezwWuUungCnN die rage ach der

I1 Hefkunft des Satzes.

Vor em dart INa  ; sıch au der lateinıschen Fassung nıcht azu VCI-

leiten lassen, seinen Ursprung 1m römischen ec suchen. uch dıie
Vermutung, daß A ersten Mal 1m mittelalterlichen KEıngland, in der
agna Charta libertatum ausgesprochen sel, konnte VOTr der geschicht-
lıchen Forschung nıcht stan  en Er gehö: überhaupt nıcht Ge-
ankengut alter Rechtsordnungen, weder der romiıschen och der DEI-
maniıschen. Denn all diesen ist och dıe lebendige Einheit VO Rechts-
phMege des Staates un! sittliıchem Empfinden des Staatsvolkes eigen. Erst
einer Zeıt, die philosophisch die oslösung des Rechts VO seinen Moral-
rundlagen vollzog un! sich damıit ebenso VO katholischen Denken wıe
VO den völkischen Kraftquellen entiernte, blieb die chaffung des Satzes
„Nulla Ssine lege‘“ vorbehalten. Er 1st jungen Datums, eın iınd der

S d die 1m I8 Jahrhundert VO Frankreich aus as Ge1istes-
en des Kuropa eroberte un:! bestimmte un auch 1n Deutsch-
land 1Ur Zzu egier1g auifgenommen wurde, me1ıisten VO jenen, dıe
auf rund ihrer etonten nationalen Haltung entschiedensten diesen
Fremdling hätten blehnen mussen.

Die Aufklärungsphilosophie verfolgte ein doppeltes Ziel nıederzureißen
und aufzubauen. Niederreißen wollte sS1€e die gesamte alte Lebensordnung,
Soweıit sS1e dem gebundenen Mittelalter angehörte: Zünite, ständiısche Ver-
iassung, Feudaliısmus, Dogmengebundenheıit un Kıirche; niıederreißen
wollte sS1eE auch alle Rechtsau{ffassungen und Staatseinrichtungen des tüurst-
lichen Absolutismus, der nde des I8 Jahrhunderts sich immer
rücksichtsloser, unerträglicher, volksfremder gebärdete. aiur gedachte
INa eine eU«cC enschheıt auizubauen, ber der die Sterne Freiheıt,
Gleichheıit, Brüderlichkeit leuchten ollten Man suchte ach der ur
un Unabhängigkeit des Einzelmenschen. er naturgegebenen Bındung
un Einordnung entkleıdet, steht das Individuum in SsOUuveraner Erhaben-
eıt eine kühne Abstraktion der Gesellschafit, dem Staat, dem
Sittengesetz gegenüber. Daß jeder ensch ach unausweichlichem Natur-
gesetLZ Sanz 1ın eine gottgegebene Gemeinschatt eingebaut 1St, in seine
Famıilıe und sein V olk, daß schon in seinem Wesen die sittliche Hin-
ordnung un Bındung Umwelt, ora un elıgion tragt, diese wahr-
haft großartige un einzigartıge Lebensschau des germanisch-christlichen
Mittelalters mußte 198088 weichen VOT einer öden, blutleeren Abstraktion,
ach der das Indiıviduum VOT er Gemeinschait, das Eigenrecht VOTLr em
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Volksrecht, das Menschenrecht VOT em Gottesrecht stand Es War dann
e1in leichtes, zwingender og1 gerade S1C hätte Mißtrauen erwecken
sollen AaUuSs dieser Begriffsbildung eine Gesellschatits- und Staatstheorie
abzuleiten. Der einzelne 1S5T VO Natur Aaus fre1 und ungebunden Gesell-
schait und Staat können er rechtens 1Ur aut dem Wege des freien
Willensentschlusses des Vertrages, entstehen (Rousseaus „Contrat social‘‘)
€e1 verzichtet der einzelne Gunsten des ohles auf
eil Seiner HFreıheit un:! ermöglicht die rundlagen Staatsautor1-
tat Er 1St ber nıcht gewillt sich SC1INETr natürlichen Ungebundenheıit mehr

begeben, der Staatsgewalt auch 1Ur Zoll mehr abzutreten, als
ach sSeciNer Auifassung unbedingt notwendig 15t Er wird deshalb auch

eifersüchtig darauftf bedacht SCHMN, dieses ihm ver  1eDene Freihe1its-
reich jede illkur und jeden Eingriff der Obrigkeıt verteidigen
Darum verlangt are, eindeutige mgrenzung der beiden acht-
bereiche VOoO  e ntertan und Staatsgewalt un rechtliche affen, den
Staat schon e1m geringsten Übergriff chranken zurückzuweisen

Auf das angewandt ergeben sich daraus zwanglos dıe
Forderung ach bestimmten Straigesetzen, gENAUCT Festlegung VO  $ "T’at-
bestand und Strafausmaß die Unmöglichkeit rückwirkender Straigesetze,
das Verbot der Gesetzesanalogıe, kurz, llie wesentlichen Baustofie des
Satzes „Nulla S1116 lege  .“ Denn wenn der einzelne uch die Notwen-
digkeit einsıieht, Interesse VO  n} 11 un! Ordnung dem Staat eine

Strafgewalt zuzugestehen un! deswegen sıch die CISCILC Freiheit beschnei-
den lassen, 111 doch un: bereits VOTLT der 'Tat WI1SSCNH,
weıt nu Unabhängigkeit begrenzt wird, welchen miıt
dem Eingriff staatlıcher Strafgerechtigkeit rechnen hat Erst wenn das
Strairechtssystem jeder Beziehung nıcht NUur den ntertan, sondern
auch den Gesetzgeber und Richter bindet, verbleibt dem Bürger e1n!| DE-

staatsfreie Welt, der mıiıt dem Gefühl VO Sicherheit unab-
hängıig schalten un! walten ann. Damıt TE11L1C erscheint die Zweck-
ordnung dese staatlıchen Strafrechts verschoben die orge
den Ausgleich VO Gesetz und Freıiheit VO staatlıcher acC und indi-
vidueller Unantastbarkeıt 1St beherrschend den Mittelpunkt gerückt
die eigentlichen Stratiziele WI1IC Schutz der Gemeinschait Schädlinge,
ne der eintat Erziehung sittlıcher Kdelhaltung, treten zurück

Es WAarTe eine Ungerechtigkeıit die C C  e  >  P dieser rat-
rechtsauffassun nNnur deswegen mindern, weıl S16 dem iınfAuß der 1ıbe-
ralen Aufklärungsphilosophie danken sind. Der atz 995  u S1Ne

lege‘“ hat doch unserem modernen Rechtsleben Charakterzug VO  3

Sicherheit, Klarheit un unbestechliıcher Gerechtigkeit auigeprägt ber
bekämpit den Satzı nıcht deswegen, weıl CT Rechtssicherheit geschaffen

hat, sondern we1ıl un insotern Ee1INE alsche Rechts- und Staatsauffassung
und eine heuchlerische Ora To An dieser entscheidenden
Stelle CS dıe metaphysıschen Werte geht hat die Rechtsgeschichte
iıhr Verdammungsurteıl ber dıe liberale Rechtsphilosophie gesprochen
Hier 1eg auch der Ansatzpunkt der kirchenrechtlichen Auseinander-
setzung
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I11I Stellung 1m kifchlichen Strafrecht.

Zum Verständnis des kirchlichen Strafrechts, das 1mM uch des Codex
Iuris Canonici (can 2195—2414) nıedergelegt ist, muß INa sich VOT em
des grundlegenden C  C h ı E  U von weltlıchem un! kirc  ıchem
Strafrecht bewußt bleiben Letzteres ist aus dem Bußwesen erwachsen
und hat diesen seinen Ursprung er spateren, Juristischen Ver-
feinerung nıcht verleugnet. Seine urzeln liegen emgemä 1m Sıittliıchen
Uun:! Keligiösen, seın erster un: vordringlichster Dienst gilt dem Gnaden-
en der Einzels P ele. Sie sittlıch veredeln und, Wenn sein muß,
uch Urc Strafmittel staärken, wurde als vornehmste Aufgabe
des kanonischen Rechts betrachtet. Darum nehmen uch die sogenannten
Poenae medicıinales, die Besserungsstrafen, 1m praktischen Strafrechts-
System den breitesten Raum e1n. So, un!: 1LUFr verstanden, annn-VO
einer ın S Neigung des kanonischen Strafrechts
sprechen; nıcht aber in dem Sinne, als ob die Kanones die Freiheit des
einzelnen ber die Forderungen der Gesamtheit tellen würden.

Das erg1bt sıch och klarer aus der Sonderart des kirc  iıchen
S, Die katholische Kirche kennt, wenigstens al  — diesem

entscheidenden un grundsätzlic keine — 91 C  A ilu S 9 WIe S1e
dem Verfassungsstaat auftf lıberaler rundlage geläufig iıst aps un Bı-
schöfe, die ordentlichen Träger der Strafgewalt, sind Gesetzgeber, Ver-
waltungsherren und Richter in einer Person. Damıit en die beiden Fol-

des ‚„Nulla Sine lege  ..“  > nämlıch das Verbot unbestimmter
Strafgesetze un der Gesetzesanalogie, die wesentlich das Prinzip der
Gewaltenteilung voraussetzen, 1M Bereich des kanonischen Strafrechts
ihren ersten Sinn verloren. ein moderner Staat olches nachahmen
könnte, steht 1er nıcht ZU Erörterung; uns beschäftigt einzi1g die W afı
sache der kirchlichen Gewalteneinheit.

Von 1er aus erklären siıch 19888 die Einzelheiten leichter. Can 210905 be-
stimmt den Begriff des Verbrechens: „Unter einer Straftat versteht ]
eine außere, sittlich zurechenbare Gesetzesverletzung, die weni1igstens mit
einer unbestimmten kanonischen Strafe bedroht 1st.  6 Die Begriffe Ver-
brechen Strafgesetz Strafe erscheinen 1er Sanz 1mM Sinne des b1s-
herigen Strafrechts autfs engste verknüpit. ber würde nicht 1mMm Interesse
der Kirche se1in, die eine positivistische Rechtslehre abgelehnt hat,
diese Verbindung arr werden lassen: darum ist S1€e Zwel Stellen
auigelockert. Zunächst spricht der Kanon San allgemeın VO  } einer Ge-
setzesverletzung, runter nıiıcht NUur die VO  e der Kırche erlassenen pOosSI1-
tiven Normen verstanden werden, sondern, w1€e O Can. 2221 U, d be-
weisen, auch der gesamte Bereich des göttlichen un: Naturrechtes ein-
bezogen 1st Das eı aber: Das kırchliche Strafrecht sıch auch
aut das weıte Gebiet der Sittlichkeit aQus, bezieht also ein ebenso großes
WI1Ie unbestimmbar 1eßendes Element mıiıt ein.

Ferner el €es:* „wenigstens mıit einer f S C  an be-
droht‘‘ Damit ist die Forderung nach eindeutig iestgelegten Strafgesetzen
Schon umgangen. Can 02000 den Gedankengang weıiıter : „„Wenn
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eın Ges-etz uch keine trafandrohung enthält, So kann doch der recht-
mäßıge ere die Übertretung eines solchen Gesetzes uch ohne VOTaUsS-

gehende Strafandrohung mıit angepaßter Strafe belegen, Wenn das etwa
entstandene Ärgernis oder die besondere Schwere der Gesetzesverletzung
1eSs erfiordern: wenn das nıcht der all ware, ann iımmerhin der 'L’äter
doch bestrafit werden, jedoch UT, wenn VOTr der Tat un rat-
androhung gewarnt wurde.‘‘ Wie meisterhatt 1er die Problematik
des „Nulla sine lege“ dargelegt un gelöst ıst! Die Kırche hält grund-
sätzlich, nıcht lıberalen Überlegungen, sondern 1m Interesse der nNOt-

wendigen Rechtssicherheit un ZUrTFr Vermeidung auch des Scheines VO

Unrecht, daran fest, 1Ur annn straien, wenn der 'Täter VOTLr der and-
lung Uumm die besondere Gefährlıichkeit, 1er un die Strafbarkeı seiner
beabsıchtigten "Tat wußte ber sS1e durc  riıcht diesen Grundsatz un!
opfiert dieses sogenannte Interesse des einzelnen in dem Augenblick,
die Nichtbestrafung Ärgernis oder größeren Schaden in der Gemeinde
stiften müuüßte Das sınd ber gerade auch jene beiden Stellen, in der
staatlıchen Strafrechtspfiege die Starre Anwendung des Satzes „Nulla

sine lege  c& den ekannten Mißhelligkeiten geführt hatte.
Mıiıt dieser Entscheidung hat das kanonische Strafrecht auch ZUr rage

der Gesetzesanalogie ellung SENOMUINCNKN. war sagt 2219
„ KS ist nıcht rlaubt, eine Strafe VOoO  } Person Person, VO einen ZU

andern all auszudehnen, uch wenn erselbDe rund, Ja vielleicht
eın schwererer vorliegen sollte.““ Man hat diesen atz schon als klare
Übernahme des staatlıchen Analogieverbotes angesprochen un der Kirche
ein teilweises achgeben den modernen Liberalismus vorgeworfen.
ber eıne uch 1Ur oberflächliche Untersuchung der 1m Kanon zitierten
Rechtsquellen Z dem überraschenden rgebnis, ort VO Ge-
setzesanalogie 1m heutigen Sinne überhaupt nıcht die ede ist. Die alten
Dekretalen un Entscheide warnen 1Ur VOTLr einem Willkürverfahren, iın
dem Schuldige un!:! Unschuldige ohne langes Hederlesen mi1t gleicher
Strafe belegt werden, bloß deshalb, weil S1e ın den gleichen all VOCI-

wickelt erscheinen oder in dem ohne Untersuchung des Carı
estandes der Ahnlichkeit mıiıt früheren HKällen aut gleiche Straie
erkannt wird. Eın olches „abgekürztes‘“ un! notwendig ungerechtes Ver-
fahren soll gebrandmarkt werden. Mıiıt einem Gesetzesanalogieverbot 1m
modernen Sinne hat das nıiıchts tun.

Eine einzige Ausnahme macht das Kirchenrecht 1n den sogenannten
U A  C — la ©- Diese Besserungsstrafen treffen den 'Täter

sofort mıit vollbrachter Tat, ohne jedes Einschreiten der Obrigkeıit, ohne
Tätigwerden des Strafrichters. So ist / der katholische Vater, der
wissentlich un freiwillig seine Kinder 1m nglauben erziehen 1äßt, aus

der Kirchengemeinde ausgeschlossen; der Priester, der ohne erforderliche
Vollmacht Beıchte hört, zieht sich die Suspension In en diesen
Haällen und esS sind deren viele 1m Kirchenrecht eriolgt keine gericht-
1C. Anklage, keine Verteidigung, eın Urteilsspruch; der Täter selbst
ist siıch nkläger, Verteidiger un Rıichter; nkläger, weiıl se1in Gewissen
ihn beschu  igt  >  ° Verteidiger, weıl als vernünitiger und geschulter
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Katholik uch alle Entschuldigungsgründe sıch vorführen darti un!: soll;
Richter, sofern die VO Gesetz iestgesetzte Straife ber sich Ver-

hängen hat Dies vorausgesetzt un: g1bt für die Poenae latae SC1M-

entilae keine Parallele mu selbstverständlich das Strafgesetz mit er
1Ur wünschenswerten Eıindeutigkeit sprechen. Hıer gılt 1m vollen m{fang
der Can. 29228° ‚„„Die 1m Gesetz angedrohte Strafe wırd 1Ur verwirkt, wenn

die Straiftat ach en iıhren Tatbestandsmerkmalen, dem Wortlaut des
Gesetzes entsprechend, vollendet un! verwirklıcht wurde.‘‘ emgemäß sind
1n den einzelnen anones die "Tatbestände un die Mitschuldigen
umschrieben, w1e€e etwa 1n Can. 2350 tur die Verbrechen das
keimende eben, 1n Can., 2351I das ue Hier eröffnet sich ann 1n der
Auslegungsprax1s für dıe kanonistische Kasuistik e1in weıtes Betätigungs-
teld Daß aber Cdie Abgrenzung der einzelnen Straten ach dem
Grundsatz „In 10 favendum est reo  6 erfolgt, wird INa  } nıcht mißbillıgen
können. Weıl jedoch die Poenae latae sententiae 1mM kirchlichen Strafirecht
einen sehr breiten Raum einnehmen un: in der moraltheologischen Prax1ıs
fast einzig berüchsichtigt werden, SO daß manche utoren überhaupt NUur

ber diese Zensuren Erklärungen veröffentlichen, Ö konnte sıch das Ur-
teıl ber das kirchliche Strairecht einseıiti1g verschieben, als ob uch in
ıhm der atz 99  ulla sine lege  c& 1n seiner ganzecn Aufdringlichkeit
sıch eingenistet hätte.

Damıt ist die ellung des Kirchenrechts 3bag! atz 99  ulla sine
lege‘‘ wenigstens in kurzen Strichen umrı1issen: soweit Rechtsschutz und
Rechtssicherheit 1n rage stehen, wird bejaht; 1m Interesse VO Ge-
meinschaft und Sittlichkeit wird durchbrochen; die weltanschauli:che
rundlage, die der liberalen, unchristlichen Aufklärungsphilosophie ent-

konnte 1ın das ofhzıelle kirchliche Denken n1€e Eıngang en
Damıit hat das Kirchenrecht ber die bisherige Rechtsphilosophie se1in
Urteil gesprochen. Das Erstaunliche 1St €e1 die Feststellung, daß eine
derart abgewogene, ausgeglichene Haltung nıcht erst nde einer
langen geschichtlichen Entwicklung steht, sondern das kirchliche raf-
rechtssystem VO Anfang begleitet Uun:! formt Der Kırche blıeben die
weıten Umwege, die der Staat der Führung rechtsphilosophischer
Strömungen machte, erspart.

Talisman un auberwahn
Von Phılıpp Schmidt S. J

Is eine Erscheinung von beispielloser Üngeheuerlichkeit steht 1n der
Geschichte der Menschheit neben den leuchtenden Geistestaten der

dustere, Jahrtausende alte menschliche Wahn- und Aberglaube. Jedes Land,
Jjedes olk un jede eıt hat unabhängıg VO  e} ihrer kulturellen ohe
dieser Geschichte menschlicher Irrungen ihren unrühmlıchen Beitrag DE-
liefert*. Mit seinen vielen Ausstrahlungsmöglichkeiten ist der aber-

Vgl ausführlichere Darlegungen bei Phılıpp Schmidt, Talısman un Zauber-
wahn. Eın Buch VOo Aberglauben einst un:! jetzt. Einsiedeln-Köln 19306, Benziger.
Kart 2.10 vgeb. M 3.20


